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Mitteilung an die Anteilinhaber des Teilfonds 
 

DWS Invest Financial Hybrid Bonds 
 
 
Sehr geehrte Anteilinhaberinnen und Anteilinhaber, 
 
wir möchten Sie darüber informieren, dass der Verwaltungsrat der DWS Invest beschlossen hat, den Teilfonds 
DWS Invest Financial Hybrid Bonds (der „Teilfonds“) gemäß Artikel 16.2 der Satzung und Abschnitt 15. B. des 
Verkaufsprospekts – Allgemeiner Teil mit Wirkung vom 12. September 2023 in Liquidation zu setzen (der 
„Tag der Inliquidationsetzung“).  
 

I. Grund für die Entscheidung 
 

Der Teilfonds hat die Marketingerwartungen seit seiner Auflegung im Jahr 2015 nie erreicht. Der Wert des 
Netto-Teilfondsvermögens ist unter einen Betrag gefallen, der nach Auffassung des Verwaltungsrats und des 
Investmentmanagers für einen wirtschaftlich effizienten Betrieb und eine Verwaltung des Teilfonds im besten 
Interesse der Anteilinhaber erforderlich ist.  
 

II. Bestimmungen 
 

Zur Gewährleistung der Gleichbehandlung aller Anleger des Teilfonds werden die Zeichnung und Rücknahme 
von Anteilen jeweils mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung am 12. September 2023 eingestellt. Aufträge, 
die bis zum Orderannahmeschluss (16.00 Uhr MEZ) am 11. September 2023 eingehen, werden noch 
berücksichtigt. Aufgrund der Orderannahmeregelung für die Kapitalaktivitäten des Teilfonds 
(=> Preisfeststellung am darauffolgenden Tag (Forward Pricing 1 Tag)) ist der letzte Handelstag für 
Zeichnungen und Rücknahmen der 12. September 2023. 
 
Ab dem 13. September 2023 wird der Investmentmanager mit der Liquidation des Teilfondsportfolios 
beginnen und aus Liquiditätsgründen und zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber von der Anlagepolitik 
abweichen. 
 
Gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts fließen Liquidationskosten, wie die Kosten für externe 
Prüfungen sowie die Kosten für die Erstellung und Einreichung der notwendigen Liquidationsunterlagen, in 
den Nettoinventarwert an jedem Bewertungstag des Teilfonds ab dem Tag des Beschlusses zur Liquidation 
des Teilfonds ein. Die Transaktionskosten für die Abwicklung des Portfolios fließen in den Nettoinventarwert 
zum 5. Oktober 2023 ein. Alle Liquidationskosten fallen zulasten des Teilfonds.  
 
Sobald der Investmentmanager die Liquidation aller Vermögenspositionen abgeschlossen hat,  
 

- wird der Teilfonds vom 5. Oktober 2023 bis zum 17. Oktober 2023, Annahmeschluss, für alle 
Anleger für Rücknahmen wieder geöffnet. In diesem Rücknahmezeitraum sind alle Anleger 
berechtigt, Rücknahmeanträge zu stellen, und können entsprechend in einen anderen OGAW-
konformen Fonds wechseln. 

 
- Aus betrieblichen Gründen wird der Teilfonds nach Annahmeschluss am 17. Oktober 2023 

endgültig für Rücknahmen geschlossen. 
 

Die Auszahlung des Liquidationserlöses an die Anteilinhaber erfolgt am 20. Oktober 2023 (der „Abschluss 
des Liquidationsprozesses“). Im Zuge der Teilfondsschließung erfolgt die Auszahlung des 



  

  

Liquidationserlöses abweichend von einer im Verkaufsprospekt genannten Valuta-Regelung für Ausgaben und 
Rücknahmen von Anteilen mit einer Valuta von bis zu drei Bankgeschäftstagen. 
 
Liquidationserlöse, die von den Anteilinhabern des Teilfonds nicht abgerufen wurden, werden nach Abschluss 
des Liquidationsprozesses so bald wie möglich bei der Caisse des Consignation des Großherzogtums 
Luxemburg hinterlegt, wo sie innerhalb von 30 Jahren von den jeweiligen Anteilinhabern angefordert werden 
können. Nach Ablauf dieser Frist gehen sie in das Eigentum des Großherzogtums Luxemburg über. 
 
 

Luxemburg, im September 2023 

DWS Invest, SICAV 


